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ALICE PFAFFENROT (sie/ihr)
Projektleitung „Vielfalt sichert Zukunft"
Telefon 0551 400-3978
a.pfa� enrot@goettingen.de

HEIKE SIEBER (sie/ihr)
Koordination „Netzwerk Antidiskriminierung" 
für Stadt und Landkreis Göttingen
Telefon 0551 400-3980
h.sieber@goettingen.de

ANTIDISKRIMINIERUNGSSTELLE 
STADT GÖTTINGEN
Hiroshimaplatz 1 – 4
37083 Göttingen

antidiskriminierungsarbeit@goettingen.de

Wurden Sie diskriminiert und benötigen  nun Bera - 
tung? Dann können Sie sich auch direkt an die Anti-
dis kriminierungsberatung  des  VNB  wenden:

Telefon 0551 507 646-25
adb@vnb.de

WAS IST EINE DISKRIMINIERUNG? 

Eine Diskriminierung ist eine Ungleich-
behandlung einer Person aufgrund ei-
ner oder mehrerer rechtlich geschütz-
ter Diskriminierungskategorien ohne 
einen sachlichen Grund, diese kann 
ausgedrückt sein durch ein Verhalten, 
eine Vorschrift oder  eine Maßnahme. 

Die geschützten Dimensionen sind:

• ethnische Herkunft oder rassis-
 tische Zuschreibung

• Geschlecht

• Religion oder Weltanschauung

• Behinderung

• Lebensalter

• sexuelle Identität

Diskriminierung tritt in unterschiedlichen Formen 
und Ausprägungen auf. Unmit telbare Diskriminierung
beschreibt die weniger günstige Behandlung, die je-
mand im Vergleich zu an deren erfährt.  Mittelbare 
Diskriminierung resultiert aus scheinbar neu tralen 
Krite rien die in ihrem E� ekt bestimmte Per sonen oder 
Gruppen benachteiligen. 

Belästigungen sind Verhaltensweisen, die einschüch-
tern, beleidigen oder erniedrigen und ein feindliches 
Umfeld scha� en. Eine Ausprägung ist die sexu elle  Be -
lästigung, Auch die Anweisung zur Benachteili gung 
ist eine Form mit der die Würde einer Person verletzt 
wird.

gleichstellung.goettingen.de

Kontakt



https://vielfalt-sichert-zukunft.de/

„Vielfalt sichert Zukunft“ nimmt Diskriminierung im 
Arbeitsleben in den Blick und will Chancengleichheit in 
der Arbeitswelt fördern.

„Vielfalt sichert Zukunft“ spricht verschiedene Ebenen 
der Arbeitswelt gleichzeitig an:

• Sensibilisierung und Qualifi zierung von Führungs-
kräften und Mitarbeitenden

• Unterstützung beim Aufbau diskriminierungssensib-
ler Personal- und Beschwerdestrukturen in Betrieben

• Professionelle Beratung und Unterstützung für 
 Betro� ene

„Vielfalt sichert Zukunft“ ist ein Verbundprojekt der 
Stadt Göttingen in Kooperation mit dem Landkreis Göt-
tingen und dem Verein Nds. Bildungsinitiativen, unter-
stützt von der Zukunftsregion Südniedersachsen und 
fi nanziert über ESF+ Mittel. 

vielfalt@goettingen.de
vielfalt-sichert-zukunft.de

WAS MACHT DIE ANTIDISKRIMINIERUNGSSTELLE 
DER STADT?  

• Für Antidiskriminierung und Diskriminierungsschutz 
sensibilisieren

• Strukturelle Veränderungen zur  Vermeidung von 
Diskriminierung bei Politik und Verwaltung anstoßen

• Von Diskriminierung Betro� enen und Ratsuchenden 
passende Beratungsangebote in Göttingen aufzeigen

• Diskriminierungsfälle im Stadtgebiet erfassen und 
dokumentieren

• Projektleitung „Vielfalt sichert Zukunft“

Die Antidiskriminierungsstelle ist kommunal, nieder-
sachsenweit und bundesweit vernetzt. 

NETZWERK 
ANTIDISKRIMINIERUNG 
FÜR STADT UND LANDKREIS 
GÖTTINGEN  

Rund 80 Mitgliedsorganisa tio nen 
aus Stadt und Land  kreis Göttingen 
engagieren sich gemeinsam  gegen Diskri minierung.
Darunter verschiedene Akteur*innen gruppen wie Ver-
bände, Initiativen, Interessenvertretungen,  Anlauf- / 
Beratungsstellen, Projekte, Selbsthilfeorganisationen 
und Privatpersonen, Gewerkschaften, Parteien und 
Verwal tung.

Rund 80 Mitgliedsorganisa tio nen 
aus Stadt und Land  kreis Göttingen 

ANTIDISKRIMINIERUNGSSTELLE 
DER STADT GÖTTINGEN

Grundlage für die  kommuna -
le Antidiskriminierungs ar beit 
ist das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG).

Es defi niert  Diskriminierung und gibt Betro� enen Rechts-
schutz.

WAS HEIßT ANTIDISKRIMINIERUNG? 

Das Ziel von Antidiskriminierung ist die Benennung, 
 Pro blematisierung und schließlich die Beseitigung und 
Verhinderung von Benachteiligungen und Ausschlüs-
sen und ihrer Konsequenzen auf individueller, insti-
tutioneller und gesellschaftlicher Ebene. („Gut beraten!“ 
Studie; Bartel & Kalpake, 2022)

                                                    

Chancengleichheit als Investment 
für Wirtschaft und Gesellschaft in 
der Region  

„Das AGG hat zum Ziel, die Benachteiligung 

aus rassistischen Gründen und aufgrund von 

ethnischer Herkunft, der Religion, des Ge-

schlechts, der Weltanschauung oder auf-

grund des Alters, der sexuellen Identität 

oder einer Behinderung zu verhindern oder 

zu beseitigen.“

§ 1 AGG


